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Erwägungen

E. 1
Mit Entscheid vom 30. Mai 2024 errichtete die KESB Mittelland Süd für den
Beschwerdeführer eine Vertretungsbeistandschaft mit Einkommens- und
Vermögensverwaltung und ernannte B.________ zur Beiständin.

Gegen die Vertretungsbeistandschaft erhob der Beschwerdeführer am 30. Juni 2024
Beschwerde. Am 7. Juli 2024 ergänzte er die Beschwerde. Mit Entscheid vom 17.
September 2024 trat das Obergericht des Kantons Bern auf die Beschwerde nicht ein.

Dagegen hat der Beschwerdeführer am 17. Oktober 2024 Beschwerde an das Bundesgericht
erhoben.

E. 2
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen,
inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die beschwerdeführende Partei hat in
gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides
massgeblichen Erwägungen aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die
Vorinstanz verletzt haben soll ( BGE 140 III 86 E. 2; 140 III 115 E. 2). Die unrichtige
Feststellung des Sachverhalts kann nur unter den Voraussetzungen von Art. 97 Abs. 1 BGG
gerügt werden (vgl. BGE 140 III 16 E. 1.3.1; 140 III 264 E. 2.3).

E. 3
Das Obergericht ist auf die Beschwerde nicht eingetreten, da die erste Eingabe keine
Begründung enthielt und die zweite verspätet war. In einer Eventualerwägung hat es
festgehalten, dass die Beschwerde abzuweisen gewesen wäre, wenn auf sie hätte eingetreten
werden können, wobei es auf die prekären Wohnverhältnisse und die schwierige finanzielle
Lage des Beschwerdeführers abgestellt hat.

E. 4
Der Beschwerdeführer macht geltend, der angefochtene Entscheid sei verlogen, übertrieben
und zeige viel Unwissenheit über Tatsachen der letzten fünf, zehn, fünfzehn und weitere
Jahre. Eine Auseinandersetzung mit der Haupt- oder der Eventualerwägung fehlt und der
Beschwerdeführer legt auch nicht dar, welche Tatsachen der vergangenen Jahre übergangen
worden sein sollen.

Die Beschwerde enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung. Der
Abteilungspräsident tritt auf sie im vereinfachten Verfahren nicht ein ( Art. 108 Abs. 1 lit. b
BGG ).

E. 5



Aufgrund der Umstände ist auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten ( Art. 66
Abs. 1 BGG ).
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